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WAHRNEHMUNGSBERICHT FÜR DAS SCHULJAHR 2001/02

Dieser Bericht soll und kann nur einige Beobachtungen aus einer Fülle von Wahrnehmungen - kurz - thematisieren, wobei die Relevanz des Angesprochenen für die Ausländerberatungsstelle - aufgrund der vielfältigen Kontakte der Beratungsstelle zu dem breiten Spektrum der interkulturellen Szene und der daraus erwachsenen Hintergrundkenntnis - zuweilen von der Gewichtung der "Außenstehenden" abweichen mag.

1. Zur demographischen Entwicklung im interkulturellen Bereich der steirischen Schulen

Auch im Schuljahr 2001/02 setzte sich - gesamtsteirisch gesehen - die Zunahme der Zahl der APS-Schüler/innen mit anderer Muttersprache (Erstsprache) als Deutsch fort (ein seit dem Schuljahr 1992/93 ungebrochen anhaltender Trend). Die Gesamtzahl dieser Schüler/innen erhöhte sich vom 30.09.2000 bis zum 30.09.2001 um 281 auf 5684. (Auf die Zahlen der einzelnen Pflichtschularten in den steirischen Schulbezirken braucht hier nicht näher eingegangen zu werden, da ja alle in Frage kommenden Abteilungen des LSR f. Stmk. die jährliche APS-Ausländerstatistik erhalten haben.)

Der Umstand, dass es bei der Zahl der nichtdeutschsprachigen APS-Schüler/innen ausländischer Herkunft bis jetzt noch keine Abnahme gegeben hat, erweist diese Schülergruppe wei-terhin als wichtige Stütze des Pflichtschulwesens, der viele Lehrer/innen (nicht nur die vergleichsweise wenigen und billigen muttersprachlichen!) ihren Arbeitsplatz verdanken. Auch im Bereich der weiterführenden Schulen wird in den letzten Jahren eine stetige Zunahme des "Ausländer"anteils festgestellt, die sich günstig auf die Beschäftigungssituation der dort tätigen Lehrer/innen auswirkt.

2. Umstellungsschwierigkeiten am Beginn des Schuljahres 2001/02

Das Schuljahr 2001/02 begann für den IKL-Bereich der allgemein bildenden Pflichtschulen ressourcenmäßig mit einer unangenehmen Neuerung, einem Zwang zur Umstellung. Denn wie alle Sonderkontingente fiel auch das für den muttersprachlichen Unterricht weg, und der Faktor 0,53, mit dessen Hilfe bisher die individuelle Unterrichtszeit beim besonderen Förderunterricht für außerordentliche und ordentliche Schüler/innen nichtdeutscher Muttersprache ermittelt worden war, wurde durch den Faktor 0,8 für außerordentliche und den Faktor 0,15 für ordentliche Schüler/innen ersetzt.

Zur Entschärfung der Umstellungsproblematik wurde seitens der Landesschulinspektorin für den VS-Bereich für den besonderen Förderunterricht und den muttersprachlichen Unterricht (die Ausländerberatungsstelle hatte für 2001/02 einen Bedarf von 27 Dienstposten für den muttersprachlichen Unterricht bekannt gegeben) ein - gemeinsames - Kontingent von 50 Dienstposten geschaffen; für die anderen Pflichtschularten mussten die Bezirksschulräte den analogen Stundenbedarf bei der Fachabteilung 6 B des Amtes der Stmk. Landesregierung geltend machen.

Während fast die gesamte Steiermark sich der Neuregelung ohne größere Schwierigkeiten anzupassen wusste - allerdings verringerte sich die Zahl der steirischen IKL-Lehrer/innen von 467 auf 276! -, kam es im ersten Aufsichtsbereich des Schulbezirkes Graz-Stadt zu länger andauernden, beispiellosen Umstellungsproblemen mit sehr deprimierenden Erlebnissen der betroffenen IKL-Lehrer/innen und muttersprachlichen Lehrer/innen. So wurde der Ausländerberatungsstelle Ende Mai 2001 vom BSR Graz-Stadt mitgeteilt, dass von den damals 13 im Schulbezirk Graz-Stadt beschäftigten muttersprachlichen Lehrern/innen im Schuljahr 2001/02 niemand mehr werde unterrichten können. Die Grazer muttersprachlichen Lehrer/innen sahen sich gezwungen, eine - äußerst belastende, hauptsächlich von zwei Lehrerinnen getragene - Kampagne für die Rettung des muttersprachlichen Unterrichtes in ihrem Schulbezirk zu führen, welche Aktion sich bis Ende September 2001 hinzog. Erst dann begann sich die Weiterverwendung der muttersprachlichen Lehrer/innen in der Stadt Graz abzuzeichnen.

3. Erfahrungen mit den Faktoren 0,8 und 0,15 beim besonderen Förderunterricht  - Ausblick auf das Schuljahr 2002/03, betreffend den muttersprachlichen Un-  terricht

Die Neuregelung des Jahres 2001, der zufolge bei der Berechnung der Unterrichtszeit beim besonderen Förderunterricht für außerordentliche Schüler/innen mit nichtdeutscher Muttersprache der Faktor 0,8, für ordentliche dagegen der Faktor 0,15 zu verwenden ist, kann nur dann "hilfreich" sein, wenn nichtdeutschsprachige Schüler/innen mit unzureichenden Deutschkenntnissen volle zwei Jahre im außerordentlichen Status verbleiben dürfen, was aber im Schuljahr 2001/02 leider keineswegs in der ganzen Steiermark ermöglicht wurde.

Als Illusion muss in diesem Zusammenhang die Anschauung bezeichnet werden, Kinder aus nichtdeutschsprachigen Familien könnten, nur weil sie in Österreich geboren und hier die ersten 6 Lebensjahre verbracht hätten, ausnahmslos als ordentliche Schüler/innen in die erste Klasse der Volksschule aufgenommen werden. Dies trifft auch dann nicht in jedem Fall zu, wenn ein Kind den deutschsprachig geführten Kindergarten besucht hat. Der Stand der Deutschbeherrschung solcher Schulanfänger/innen ist vielmehr jeweils von qualifizierten Pädagogen/innen genauestens zu überprüfen. Die Annahme, nichtdeutschsprachige Familien würden in deutschsprachiger Umgebung dazu übergehen, daheim mit ihren Kindern Deutsch zu sprechen, ist reines Wunschdenken.     

Der Ausländerberatungsstelle wurde z. B. aus einem Schulbezirk berichtet, Schulanfänger/in-nen, die zwar in Österreich geboren waren und bis zum vollendeten 6. Lebensjahr in Österreich gelebt hatten, doch das Deutsche überhaupt nicht ausreichend beherrschten, seien ohne Ausnahme als ordentliche Schüler/innen eingeschult worden. Im genannten Schulbezirk werde außerordentlichen Schüler/innen bei schlechter Deutschbeherrschung nicht die Möglichkeit gegeben, ein zweites Unterrichtsjahr im außerordentlichen Status zu bleiben.

Nun zum muttersprachlichen Unterricht: Auch im Schuljahr 2001/02 war der Unterricht in der Muttersprache der verschiedenen Gruppen nichtdeutschsprachiger APS-Schüler/innen der Steiermark wieder in etlichen Fällen Objekt der Be- oder Verhinderung, der Missgunst und Anfeindung. Im Großen und Ganzen hat er aber - von den Anfangsturbulenzen im Bezirk Graz-Stadt abgesehen - gut bis sehr gut funktioniert. Nur so war es möglich, auch den Schulbezirk Weiz mit muttersprachlichem Rumänischunterricht zu versorgen und die Verwirklichung des muttersprachlichen Türkischunterrichtes in den Bezirken Graz-Umgebung und Hartberg vorzubereiten. Die überwiegend positiven Erfahrungen im Zusammenhang mit dem muttersprachlichen Unterricht in der Steiermark ermöglichten es auch, für das Schuljahr 2002/03 im Schulbezirk Graz-Stadt die Realisierung des muttersprachlichen Unterrichts in der westafrikanischen Sprache Akan (Aschanti-Tschi, Fanti, Akuapem-Tschi) anzustreben.

Erfreulicherweise wird der muttersprachliche Unterricht 2002/03 im VS-Bereich wieder mit einem Kontingent für 26 Dienstposten ausgestattet sein (die Ausländerberatungsstelle hatte der zuständigen Landesschulinspektorin einen Bedarf von 27 Dienstposten gemeldet). Dieses wird  - anders als 2001/02 - von dem Stundenvorrat für den besonderen Förderunterricht getrennt sein. Für die übrigen Pflichtschularten werden wieder Stunden bei der Fachabteilung 6 B des Amtes der Stmk. Landesregierung anzufordern sein.

4. Externistenprüfungen nach § 18 Abs. 12 SchUG ("Sprachentausch")

Seit Jahren fällt im Aps-Bereich auf, dass fast nur von Hauptschulen des Schulbezirkes Graz-

Stadt Schüler/innen mit anderer Muttersprache als Deutsch zur Externistenprüfung nach § 18 (12) SchUG ("Sprachentausch") angemeldet werden, was nicht mit dem Fehlen eines entsprechenden Bedarfs in den anderen Bezirken erklärt werden kann. 

Man muss hier davon ausgehen, dass Anträge auf die Anwendung von § 18 (12) SchUG seitens gewisser Schulen teils gelegentlich, teils generell restriktiv behandelt werden, obwohl dies - sofern eine Prüfung möglich wäre - gesetzwidrig ist.

Ein besonders krasser Fall der Prüfungsverhinderung durch Verzögerung, Verschleppung der bei dieser Prüfung aus organisatorischen Gründen erlassmäßig vorgeschriebenen Anmeldung musste bei einer HS/NMS des Schulbezirkes Graz-Stadt erlebt werden (der Leiter dieser Schule wird sich im kommenden Unterrichtsjahr bereits im Ruhestand befinden). Die zuständige Prüferin informierte nach einem längeren Zeitraum zermürbenden, erfolglosen Wartens auf das Tätigwerden der Schulleitung - auf dem Dienstweg - die zuständige BSI und die Abt. P 1 des LSR f. Stmk., erhielt jedoch bis zum Schulschluss keine Antwort.

Es sei hier angemerkt, dass der betreffende Schulleiter  - wie alle seine Kollegen/innen -  schon viele Jahre den Erlass der Ausländerberatungsstelle erhalten hatte, worin jährlich über den Umgang mit § 18 (12) SchUG informiert wird, und im Unterrichtsjahr 2001/02 - aufgrund seines diesbezüglichen Ersuchens - rechtzeitig zusätzlich eine ausführliche schriftliche Erläuterung zur Vorgehensweise beim "Sprachentausch" bekommen hatte.      

5. Fremdenfeindlichkeit und Rassismus

Der Ungeist der Fremdenfeindlichkeit und des Rassismus besteht sicher weiter fort, jedoch - dank der Aufklärungsarbeit an den Schulen - weniger in den Köpfen der Schuljugend als bei längst der Schule Entwachsenen, wie unschwer bei Fahrten mit den Grazer Verkehrsbetrieben beobachtet werden kann.

Besonderer Feinseligkeit sieht man Roma und Afrikaner in der Stadt Graz ausgesetzt. Die Akzeptierung von Roma als Kunden wird in Geschäften mitunter abgelehnt, weil das Zählen des von den Roma (in der Regel Bettler oder - seltener - Straßenmusikanten) üblicherweise als Zahlungsmittel verwendeten Münzgeldes zu viel Mühe bereitet, oder ein Rom wird - dies musste kürzlich in einer Grazer Innenstadtapotheke beobachtet werden -, von vornherein völlig ignoriert, damit er freiwillig den Raum verlässt.

Die Afrikaner in Graz haben den - wohl zutreffenden - Eindruck, dass ihre Integration seitens der Mehrheitsbevölkerung (überwiegend) unerwünscht sei, und leiden darunter. Sie leiden auch darunter, ständig nach Drogen gefragt zu werden.

Graz, 31.07.2002    

                           (Dr. Gottfried W. Kerschbaumer)
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